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Verordnung

der Bundesregierung

Sechste Verordnung zur Änderung der Elektro- und
Elektronikgeräte-Stoff-Verordnung

A. Problem und Ziel

Am 15. Juli 2016 sind zwei delegierte Richtlinien der Europäischen Kommission
(2016/1028/EU und 2016/1029/EU) zur Änderung des Anhangs IV der Richtlinie
2011/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 8. Juni 2011 zur
Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und
Elektronikgeräten (RoHS-Richtlinie) in Kraft getreten. Der Anhang IV der
RoHS-Richtlinie gewährt zeitlich befristete Ausnahmen von einzelnen Stoffbe-
schränkungen für bestimmte Verwendungszwecke. Die beiden neuen delegierten
Richtlinien gewähren weitere Ausnahmen für medizinische Geräte und Überwa-
chungs- und Kontrollinstrumente sowie industrielle Überwachungs- und Kontrol-
linstrumente. Die delegierten Richtlinien sind bis zum 30. April 2017 in nationa-
les Recht umzusetzen.

B. Lösung

Die delegierten Richtlinien werden durch eine Änderung in § 3 Absatz 3 Satz 1
der Elektro- und Elektronikgeräte-Stoff-Verordnung (ElektroStoffV) umgesetzt.

C. Alternativen

Die Umsetzung der europäischen Richtlinie ist zwingend, daher gibt es keine Al-
ternative zur Änderung der ElektroStoffV. Aus diesem Grund können auch be-
troffene mittelständische Unternehmen nicht durch andere Regelungsalternativen
(siehe Leitfaden zur Berücksichtigung der Belange mittelständischer Unterneh-
men in der Gesetzesfolgenabschätzung (KMU-Test) vom 30. Dezember 2015)
weniger belastet werden.

D. Haushaltsausgaben ohne Erfüllungsaufwand

Es sind keine zusätzlichen Haushaltsausgaben ohne Erfüllungsaufwand zu erwar-
ten.
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E. Erfüllungsaufwand

E.1 Erfüllungsaufwand für Bürgerinnen und Bürger

Für die Bürgerinnen und Bürger entsteht kein zusätzlicher Erfüllungsaufwand.

E.2 Erfüllungsaufwand für die Wirtschaft

Für die Wirtschaft entsteht weder ein zusätzlicher einmaliger Umstellungsauf-
wand noch laufender Erfüllungsaufwand.

Zudem setzt die Verordnung EU-Vorgaben eins zu eins um. Daher wird kein An-
wendungsfall der „One-in, one-out“-Regel für neue Regelungsvorhaben der Bun-
desregierung begründet (siehe Kabinettbeschluss vom 25. März 2015).

E.3 Erfüllungsaufwand der Verwaltung

Durch die vorliegende Änderungsverordnung zur ElektroStoffV ergeben sich we-
der eine zusätzliche Be- noch eine Entlastung für die Verwaltung.

F. Weitere Kosten

Es entstehen keine weiteren Kosten.
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BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND Berlin, 22. Februar 2017

DIE BUNDESKANZLERIN

An den

Präsidenten des

Deutschen Bundestages

Herrn Prof. Dr. Norbert Lammert

Platz der Republik 1

11011 Berlin

Sehr geehrter Herr Präsident,

hiermit übersende ich die von der Bundesregierung beschlossene

Sechste Verordnung zur Änderung der Elektro- und
Elektronikgeräte-Stoff-Verordnung

mit Vorblatt (Anlage 1).

Der Deutsche Bundestag hat in seiner 209. Sitzung am 15. Dezember 2016 der

Verordnung zugestimmt.

Der Bundesrat hat der Verordnung in seiner 953. Sitzung am 10. Februar 2017

mit Änderungsmaßgabe zugestimmt (Anlage 2).

Die Bundesregierung hat beschlossen, die Änderungsmaßgabe des Bundesra-

tes unverändert zu übernehmen.

Ich bitte, die erneute Zustimmung des Deutschen Bundestages aufgrund des

§ 67 des Kreislaufwirtschaftsgesetzes herbeizuführen.

Federführend ist das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Re-

aktorsicherheit.

Mit freundlichen Grüßen

Dr. Angela Merkel
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Sechste Verordnung zur Änderung der Elektro- und
Elektronikgeräte-Stoff-Verordnung*

Vom ...

Auf Grund des § 24 Nummer 1 und 2 jeweils in Verbindung mit § 67 des Kreislaufwirtschaftsgesetzes vom
24. Februar 2012 (BGBl. I S. 212) verordnet die Bundesregierung unter Wahrung der Rechte des Bundestages
und nach Anhörung der beteiligten Kreise:

Artikel 1

Änderung der Elektro- und Elektronikgeräte-Stoff-Verordnung

In § 3 Absatz 3 Satz 1 der Elektro- und Elektronikgeräte-Stoff-Verordnung vom 19. April 2013 (BGBl. I
S. 1111), die zuletzt durch Artikel 1 der Verordnung vom 4. Juli 2016 (BGBl. I S. 1581) geändert worden ist,
werden die Wörter „die delegierte Richtlinie 2015/573/EU (ABl. L 94 vom 10.4.2015, S. 4) und die delegierte
Richtlinie 2015/574/EU (ABl. L 94 vom 10.4.2015, S. 6)“ durch die Wörter „die delegierte Richtlinie
2016/1028/EU (ABl. L 168 vom 25.6.2016, S. 13) und die delegierte Richtlinie 2016/1029/EU (ABl. L 168 vom
25.6.2016, S. 15)“ ersetzt.

Artikel 2

Aufhebung der Fünften Verordnung zur Änderung der Elektro- und
Elektronikgeräte-Stoff-Verordnung

Die Fünfte Verordnung zur Änderung der Elektro- und Elektronikgeräte-Stoff-Verordnung vom 16. Dezem-
ber 2016 (BGBl. I S. 2919) wird aufgehoben.

Artikel 3

Weitere Änderung der Elektro- und Elektronikgeräte-Stoff-Verordnung

In § 3 Absatz 3 Satz 1 der Elektro- und Elektronikgeräte-Stoff-Verordnung vom 19. April 2013 (BGBl. I.
S. 1111), die zuletzt durch Artikel 1 dieser Verordnung geändert worden ist, werden die Wörter „die delegierte
Richtlinie 2016/1028/EU (ABl. L 168 vom 25.6.2016, S. 13) und die delegierte Richtlinie 2016/1029/EU (ABl.
L 168 vom 25.6.2016, S. 15)“ durch die Wörter „die delegierte Richtlinie (EU) 2016/585 (ABl. L 101 vom
16.4.2016, S. 12)“ ersetzt.

* Diese Verordnung dient der Umsetzung der folgenden delegierten Richtlinien der Kommission:

Delegierte Richtlinie (EU) 2016/1028 der Kommission vom 19. April 2016 zur Änderung – zwecks Anpassung an den technischen Fortschritt
– des Anhangs IV der Richtlinie 2011/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich einer Ausnahme für Blei in Loten
elektrischer Verbindungen mit Sensoren zur Temperaturmessung in bestimmten Geräten.

Delegierte Richtlinie (EU) 2016/1029 der Kommission vom 19. April 2016 zur Änderung – zwecks Anpassung an den technischen Fortschritt
– des Anhangs IV der Richtlinie 2011/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich einer Ausnahme für Cadmium-Anoden
in Hersch-Zellen für bestimmte Sauerstoffsensoren, die in industriellen Überwachungs- und Kontrollinstrumenten verwendet werden.

Anlage 1
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Artikel 4

Inkrafttreten

(1) Die Artikel 1 und 2 treten am Tag nach der Verkündung in Kraft.

(2) Artikel 3 tritt am 6. November 2017 in Kraft.
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Anlage 2

Beschluss des Bundesrates

Der Bundesrat hat in seiner 953. Sitzung am 10. Februar 2017 beschlossen, der Verordnung gemäß Artikel 80
Absatz 2 des Grundgesetzes nach Maßgabe folgender Änderung zuzustimmen:

Zu Artikel 1a – neu –, 1b – neu –, Artikel 2

a) Nach Artikel 1 sind die folgenden Artikel 1a und 1b einzufügen:

,Artikel 1a

Aufhebung der Fünften Verordnung zur Änderung der Elektro-
und Elektronikgeräte-Stoff-Verordnung

Die Fünfte Verordnung zur Änderung der Elektro- und Elektronikgeräte-Stoff-Verordnung vom 16.
Dezember 2016 (BGBl. I. S. 2919) wird aufgehoben.

Artikel 1b

Weitere Änderung der Elektro- und Elektronikgeräte-Stoff-Verordnung

In § 3 Absatz 3 Satz 1 der Elektro- und Elektronikgeräte-Stoff-Verordnung vom 19. April 2013
(BGBl. I S. 1111), die zuletzt durch Artikel 1 dieser Verordnung geändert worden ist, werden die Wörter
„die delegierte Richtlinie 2016/1028/EU (ABl. L 168 vom 25.6.2016, S. 13) und die delegierte Richtlinie
2016/1029/EU (ABl. L 168 vom 25.6.2016, S. 15)“ durch die Wörter „die delegierte Richtlinie (EU)
2016/585 (ABl. L 101 vom 16.4.2016, S. 12)“ ersetzt.ʻ 

b) Artikel 2 ist wie folgt zu fassen:

„Artikel 2

Inkrafttreten

(1) Die Artikel 1 und 1a treten am Tag nach der Verkündung in Kraft.

(2) Artikel 1b tritt am 6. November 2017 in Kraft.“

Begründung:

Die vorgeschlagenen Änderungen dienen der Ausführbarkeit der Regelungen, die ursprünglich in der Fünften
Verordnung zur Änderung der Elektro- und Elektronikgeräte-Stoff-Verordnung enthalten waren. Die Verordnung
ist am 21. Dezember 2016 verkündet worden. Nach ihrem Artikel 2 tritt sie jedoch erst am 6. November 2017 in
Kraft (schwebende Änderung).

Der Entwurf der Sechsten Verordnung zur Änderung der Elektro- und Elektronikgeräte-Stoff-Verordnung betrifft
nunmehr dieselbe Textstelle, die auch durch die Fünfte Änderungsverordnung geändert wird. Die Verordnung
soll am Tag nach der Verkündung und damit bereits vor dem Inkrafttreten der Fünften Änderungsverordnung in
Kraft treten.

Dies hat zur Folge, dass die schwebende Änderung durch die Fünfte Änderungsverordnung zum Zeitpunkt ihres
Inkrafttretens nicht mehr ausführbar ist, da der Änderungsbefehl von einem Wortlaut ausgeht, den es dann nicht
mehr gibt. Diese wurde dann bereits durch die Sechste Änderungsverordnung geändert.
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Mit den Änderungen soll daher verhindert werden, dass die schwebende Änderung in der verkündeten Fassung in
Kraft tritt. Ihr Inhalt muss daher nochmals mit einem neuen Änderungsbefehl formuliert werden, der von dem
inzwischen geänderten Wortlaut ausgeht.

Buchstabe a hebt vor diesem Hintergrund die schwebende Änderung durch die Fünfte Änderungsverordnung auf
(Artikel 1a – neu –) und formuliert dessen Änderungsbefehl neu (Artikel 1b – neu –). Dieser bezieht sich dabei
auf den Wortlaut, der durch Artikel 1 der Sechsten Änderungsverordnung zuletzt geändert wurde.

Buchstabe b trifft neue Regelungen zum Inkrafttreten der Sechsten Änderungsverordnung (Artikel 2). Der In-
krafttretenstermin für Artikel 1 der Verordnung bleibt dabei bestehen. Da auch die Aufhebung der schwebenden
Änderung, die nicht ausführbar wäre, so früh wie möglich erfolgen soll, tritt auch Artikel 1a am Tag nach der
Verkündung in Kraft. Artikel 1b tritt, wie auch schon in der Fünften Änderungsverordnung bestimmt, am 6. No-
vember 2017 in Kraft.


